
Das Parlament hat ein Teuerungsentlastungspaket beschlos-
sen, welches im steuerlichen Bereich unter anderem folgende 
Eckpunkte umfasst:

 • Erhöhung des Kindermehrbetrages rückwirkend ab 1.1.2022 
auf € 550,00.

 • Die bereits beschlossene Erhöhung des Familienbonus Plus 
(auf € 2.000,16 p. a. bzw. € 650,16 p. a.) wird von bisher 
1.7.2022 auf 1.1.2022 vorgezogen.

 • Arbeitnehmern und Pensionisten steht unter bestimmten 
Voraussetzungen (keine Einmalzahlung zur Teuerungsab-
geltung) für das Kalenderjahr 2022 ein Teuerungsabsetz-
betrag in Höhe von € 500,00 zu. Dieser Absetzbetrag redu-
ziert die zu bezahlende Einkommensteuer.

 - Bei Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag steht der 
Teuerungsabsetzbetrag bis zu einem Einkommen von 
€ 18.200,00 im Kalenderjahr zu und vermindert sich ein-
schleifend bis € 24.500,00 auf Null.

 - Bei Anspruch auf den (erhöhten) Pensionistenabsetz-
betrag steht der Teuerungsabsetzbetrag bis zu laufen-
den Pensionseinkünften von € 20.500,00 im Kalender-
jahr zu und vermindert sich einschleifend bis € 25.500,00 
auf Null. 

 - Auch die Negativsteuer (SV Rückerstattung) wird für das 
Kalenderjahr 2022 erhöht.

 • Teuerungsprämie: Zulagen und Bonuszahlungen, die der 
Arbeitgeber in den Kalenderjahren 2022 und 2023 aufgrund 
der Teuerung zusätzlich gewährt (Teuerungsprämie), sind 
unter bestimmten Voraussetzungen bis zu € 3.000,00 pro 
Jahr steuerfrei (€ 1.000,00 davon nur wenn die Zahlung auf-
grund bestimmter lohngestaltender Vorschriften erfolgt). 
Die Teuerungsprämie ist auch von der Sozialversicherung 
und den Lohnnebenkosten befreit. Eine gemeinsame Decke-
lung mit der steuerfreien Gewinnbeteiligung ist zu beachten.

 • Die Familienbeihilfe erhöht sich für den August 2022 um 
eine Einmalzahlung von € 180,00 für jedes Kind.
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Was ist die Schnupperlehre?
Unter der Schnupperlehre versteht 
man berufspraktische Tage und indivi-
duelle Berufsorientierungstage, welche 
Schülerinnen oder Schülern die Mög-
lichkeit bieten, den Arbeitsalltag bei 
potenziellen künftigen Arbeitgebern  
zu erfahren. Da im Rahmen der Schnup-
perlehre keine Arbeitsleistung geschul-
det wird und dementsprechend keine 
Beitragspflichten ausgelöst werden,  
ist diese gegenüber anderen Tätig-
keiten, wie Pflichtpraktika oder der  
Ferialarbeit, abzugrenzen. Charakteris-
tische Merkmale der Schnupperlehre 
sind:

 • Es handelt sich um aktive Schülerin-
nen oder Schüler im oder nach dem  
8. Schuljahr.

 • Es liegt kein Dienstverhältnis in wirt-
schaftlicher und persönlicher Abhän-
gigkeit gegen Entgelt vor.

 • Die Tätigkeit erfolgt unentgeltlich und 
die Schülerin oder der Schüler erhält 

vom Betrieb weder ein Taschengeld 
noch Sachbezüge.

 • Eine individuelle Berufsorientierung 
während der Unterrichtszeit ist an 
höchstens fünf Tagen pro Unterrichts-
jahr für Schülerinnen oder Schüler ab 
der 8. Schulstufe möglich.

 • Die individuelle Berufsorientierung 
außerhalb der Unterrichtszeit ist für 
Schülerinnen oder Schüler im oder 
nach dem 8. Schuljahr möglich und 
überschreitet nicht die Dauer von  
15 Tagen pro Unternehmen und 
Kalenderjahr.

 • Die Initiative zur Absolvierung geht 
jeweils von der Schülerin, dem Schü-
ler oder den jeweiligen Erziehungsbe-
rechtigten aus.

 • Die Erziehungsberechtigten müssen 
der Schnupperlehre explizit zustim-
men.

 • Die Schülerin oder der Schüler wurde 
auf alle relevanten Rechtsvorschriften 
hingewiesen.

Abwicklung in der Sozialversicherung

Es muss keine Anmeldung bei der  
Sozialversicherung vorgenommen 
werden. Die Schülerin bzw. der Schü-
ler unterliegt während der Schnupper- 
lehre der gesetzlichen Unfallversiche-
rung für Schülerinnen oder Schüler.

Abwicklung im Steuerrecht

Aufgrund der Unentgeltlichkeit der 
Tätigkeit ergibt sich keine Lohnsteuer-
pflicht.

Abwicklung im Arbeitsrecht

Im Rahmen der Schnupperlehre besteht 
weder Anspruch auf Entgelt laut  
Kollektivvertrag, noch gebührt Urlaubs-,  
Feiertags- oder Krankenentgelt. Bei-
träge zur Betrieblichen Vorsorge fallen 
nicht an. 

 • Mit 1.1.2023 wird der Unfallversiche-
rungsbeitrag im Bereich des ASVG 
von 1,2 % auf 1,1 % abgesenkt wer-
den.

 • Die Bepreisung von CO2-Emissio-
nen wird anstatt mit 1.7.2022 mit 
1.10.2022 beginnen.

 • Für unterschiedliche Personen-
gruppen (Entlastung von vulnerab-
len Gruppen) wird ein Teuerungs-
ausgleich in der Höhe von € 300,00 
gewährt werden.

 • Bestimmte Pensionisten mit gerin-
gen Pensionen erhalten im Septem-
ber 2022 eine – von der Höhe ihrer 
Pension abhängige – außerordentli-
che Einmalzahlung.

 • Mit einer Änderung des Klimabonus-
gesetzes wird der Klimabonus für 
2022 einmalig auf € 250,00 erhöht 
werden. Die Bezieher des regio-
nalen Klimabonus sollen zusätz-
lich einen Anti-Teuerungsbonus in 
Höhe von € 250,00 erhalten. Die-
ser Anti-Teuerungsbonus ist bis zu 
einer Einkommensteuer-Stufe von 
50  % steuerfrei. Kinder bis zu ihrem  
18. Lebensjahr erhalten 50 % des 
Betrages.

 • Selbständige mit geringen Einkünf-
ten (monatliche Beitragsgrundlage 
zwischen € 566,00 und € 2.900,00), 
die nach dem Gewerblichen Sozial-
versicherungsgesetz oder nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
krankenversichert sind, erhalten eine 
außerordentliche Gutschrift gestaffelt 
von bis zu € 500,00.

Die entsprechenden Gesetze zu obi-
gen Änderungen wurden im Parlament 
bereits beschlossen. Entsprechend dem 
Vortrag an den Ministerrat sind noch 
folgende Schritte geplant (bei Druck-
legung war die Gesetzwerdung noch 
abzuwarten):

 • Die sogenannte „kalte Progression“ 
soll ab 2023 insoferne abgeschafft 
werden, dass Grenzbeträge der  
Progressionsstufen – mit Ausnahme 
der 55-%-Stufe – sowie negativsteu-
erfähige Absetzbeträge (Verkehrs-
absetzbetrag, Zuschlag zum Ver-
kehrsabsetzbetrag, Pensionistenab-
setzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag, 
Alleinerzieher- und Alleinverdiener-
absetzbetrag) automatisch um zwei 
Drittel der Inflation vom Zeitraum 
Juli bis Juni ab 1.1. des Folgejah-
res angehoben werden. Die Bun-
desregierung soll gesetzlich ver-
pflichtet werden, jährlich im Aus-
maß des restlichen Volumens von 
einem Drittel der Wirkung der kalten  
Progression einen Gesetzesvor-
schlag an den Nationalrat vorzulegen,  
der Entlastungsmaßnahmen von 
Erwerbstätigen und/oder Pensio- 
nisten im Ausmaß dieses Volumens 
beinhaltet.

 • Ab 1.1.2023 soll das Reha-, Kranken- 
und Umschulungsgeld, die Studien-
beihilfe, die Familienbeihilfe und der 
Kinderabsetzbetrag sowie das Kinder-
betreuungsgeld (inkl. Familienzeit-
bonus) jährlich valorisiert werden.

 • Der Dienstgeberbeitrag zum Famili-
enlastenausgleichsfonds (DB) soll um 
0,2 Prozentpunkte auf 3,7 % abge-
senkt werden. 
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Betriebsausgaben: Wie ist die neue pauschale  
Absetzbarkeit von Öffi-Tickets geregelt?

Nachdem für Arbeitnehmer bereits 
im letzten Jahr eine Steuerbefreiung 
für vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellte Öffi-Tickets in Kraft getre-
ten ist, hat nun das Parlament im kürz-
lich beschlossenen Abgabenänderungs-
gesetz 2022 auch eine neue pauschale 
Teilabsetzbarkeit von Öffi-Tickets für 
den Bereich der Betriebsausgaben nor-
miert.

Als Betriebsausgaben gelten ab der Ver-
anlagung 2022 explizit auch die Aus-
gaben für eine Wochen-, Monats- oder  

Jahreskarte für Massenbeförderungs-
mittel (z. B. Klimaticket), soweit die 
Fahrten durch den Betrieb veranlasst 
sind. Ohne weiteren Nachweis können 
50 % der aufgewendeten Kosten für eine 
nicht übertragbare Wochen-, Monats- 
oder Jahreskarte für Einzelpersonen gel-
tend gemacht werden, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass diese Karte auch für 
betrieblich veranlasste Fahrten verwen-
det wird.

Laut Erläuterungen zu dieser Geset-
zesänderung sind Aufpreise für Fami-

lienkarten, für die Übertragbar-
keit der Wochen-, Monats- oder Jah-
reskarte (Mitnutzung durch andere  
Personen), für die Mitnahme von  
Hunden oder Fahrrädern sowie Auf-
preise für die Nutzung der 1. Klasse 
für Einzelfahrten von dieser Pauschal-
regelung nicht erfasst. Es ist aber  
auch weiterhin möglich, die tatsächlichen  
Kosten für Netzkarten anzusetzen.  
In diesem Fall ist der betriebliche  
Nutzungsanteil in Bezug auf sämtliche 
Kosten zu ermitteln und glaubhaft zu 
machen. 

Aus umsatzsteuerlicher Sicht muss für 
den Vorsteuerabzug die tatsächliche 
unternehmerische Nutzung nachge-
wiesen werden. Gemischt genutzte  
Leistungen können jedoch zu 100 %  
dem  Privatvermögen zugeordnet werden  
und kein Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden. In diesem Fall sind 
ertragsteuerlich die Ausgaben inklu-
sive Umsatzsteuer (brutto) maßge-
bend, sodass bei Inanspruchnahme 
der Pauschalregelung 50 % der Kos-
ten der Wochen-, Monats- oder Jahres-
karte inklusive USt als Betriebsausgaben 
abgezogen werden können. © Halfpoint  - Adobe Stock.com 

Der Europäische Gerichtshof hat ent-
schieden, dass die in Österreich seit 
2019 geltende Indexierung der Famili-
enbeihilfe für Kinder, die sich ständig in 
der EU/EWR/Schweiz aufhalten, nicht 
mit dem EU-Recht konform ist. Dies 
gilt auch für bestimmte familienbezo-
gene Absetzbeträge.

Diese Indexierung bedeutet 
 • für Kinder in Bulgarien, Deutsch-
land, Estland, Griechenland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, 
Polen, Portugal, Rumänien, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn oder Zypern geringere Bei-
hilfen und

 • für Kinder in Belgien, Dänemark, 
Finnland, Frankreich, Irland, Island, 
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Schweden, Schweiz oder dem Verei-
nigten Königreich höhere Beihilfen

als für jene Kinder, die sich in Öster-
reich aufhalten.

Diese Regelung entfällt nun im Bereich 
der Familienbeihilfe und für den Kin-
derabsetzbetrag rückwirkend per 
1.1.2019. Für Kinder, für die geringere 
Beihilfen bezogen wurden, kommt 
es zu einer automationsunterstütz-
ten Nachzahlung von Familienbeilhilfe 
und Kinderabsetzbetrag. Bei fehlen-
den Daten (z. B. keine aktuelle Kon-
tonummer) kann ein Antrag gestellt 
werden. Familienbeihilfenbeträge und 
Kinderabsetzbeträge für Kinder, für 
die höhere Beihilfen geltend gemacht 
wurden, gelten bis zum 30.6.2022 als 
rechtmäßig zuerkannt und sind nicht 
zurückzubezahlen.

Auch für die familienbezogenen 
Absetzbeträge (Familienbonus Plus, 

Alleinverdiener-, Alleinerzieher, Kin-
der- und Unterhaltsabsetzbetrag 
und Kindermehrbetrag) entfallen die 
Bestimmungen der Indexierung. Wur-
den bei der Veranlagung 2019 – 2021 
niedriger indexierte Beträge angewen-
det, so werden die Bescheide rückwir-
kend geändert und die Differenz wird 
überwiesen. 

Die neue Regelung ist 2022 bereits in 
der Lohnverrechnung zu berücksichti-
gen (bis spätestens 30.9.2022 ist eine 
Aufrollung durchzuführen). Bei höher 
indexierten Beträgen gelten die neuen 
Regelungen ganzjährig ab 2023. In der 
Lohnverrechnung müssen bis Juli 2022 
die höher indexierten Beträge verwen-
det werden und danach die nicht inde-
xierten Beträge. Auch bei der Veran-
lagung 2022 kommt es dann zu einer 
analogen Aufteilung. 

WAS BEDEUTET DIE AUFHEBUNG DER INDEXIERUNG VON FAMILIENBEIHILFE 
UND STEUERABSETZBETRÄGEN?
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zu erfahren. Da im Rahmen der Schnup-
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nen oder Schüler im oder nach dem  
8. Schuljahr.

 • Es liegt kein Dienstverhältnis in wirt-
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gigkeit gegen Entgelt vor.
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die Schülerin oder der Schüler erhält 
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 • Eine individuelle Berufsorientierung 
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höchstens fünf Tagen pro Unterrichts-
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 • Mit 1.1.2023 wird der Unfallversiche-
rungsbeitrag im Bereich des ASVG 
von 1,2 % auf 1,1 % abgesenkt wer-
den.

 • Die Bepreisung von CO2-Emissio-
nen wird anstatt mit 1.7.2022 mit 
1.10.2022 beginnen.

 • Für unterschiedliche Personen-
gruppen (Entlastung von vulnerab-
len Gruppen) wird ein Teuerungs-
ausgleich in der Höhe von € 300,00 
gewährt werden.

 • Bestimmte Pensionisten mit gerin-
gen Pensionen erhalten im Septem-
ber 2022 eine – von der Höhe ihrer 
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che Einmalzahlung.

 • Mit einer Änderung des Klimabonus-
gesetzes wird der Klimabonus für 
2022 einmalig auf € 250,00 erhöht 
werden. Die Bezieher des regio-
nalen Klimabonus sollen zusätz-
lich einen Anti-Teuerungsbonus in 
Höhe von € 250,00 erhalten. Die-
ser Anti-Teuerungsbonus ist bis zu 
einer Einkommensteuer-Stufe von 
50  % steuerfrei. Kinder bis zu ihrem  
18. Lebensjahr erhalten 50 % des 
Betrages.
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ten (monatliche Beitragsgrundlage 
zwischen € 566,00 und € 2.900,00), 
die nach dem Gewerblichen Sozial-
versicherungsgesetz oder nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
krankenversichert sind, erhalten eine 
außerordentliche Gutschrift gestaffelt 
von bis zu € 500,00.
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pflichtet werden, jährlich im Aus-
maß des restlichen Volumens von 
einem Drittel der Wirkung der kalten  
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der Entlastungsmaßnahmen von 
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Auf Grund des sich mehr und mehr zuspitzenden Fach-
kräftemangels suchen Unternehmen immer neue Wege, 
um zu qualifizierten Mitarbeitern zu kommen. Eine Mög-
lichkeit ist das sogenannte Reverse Recruiting. Dabei 
bewirbt sich nicht der Bewerber auf eine offene Stelle 
eines Unternehmens, sondern das Unternehmen bewirbt 
sich bei potenziellen Kandidaten.

Die Kandidaten legen auf einer Plattform ein Profil mit 
Lebenslauf, Fähigkeiten, gewünschtem Job und Arbeitsort 
an. Dies ist oft für die Kandidaten kostenlos. Das Unter-
nehmen kann nun (meist) kostenpflichtig nach geeigne-
ten potenziellen neuen Mitarbeitern suchen. Die Daten 
der Kandidaten sind zu Beginn noch anonymisiert. Das 
suchende Unternehmen tritt nun über die Plattform in 
Kontakt mit dem Kandidaten und stellt sich vor. Nun kann 
sich der Kandidat entscheiden, ob er die Anfrage annimmt 
und sein Profil freigibt.

Insbesondere die jüngere Generation fühlt sich von dieser 
Art des Recruitings angesprochen.

Als Unternehmen sollte man auf Folgendes achten:

 • Legen Sie besonderes Augenmerk auf Ihre erste Kon-
taktaufnahme. Es gibt keine zweite Chance für den ers-
ten Eindruck.

 • Vermeiden Sie Standardanschreiben. Gehen Sie auf die 
Informationen und Wünsche im Kandidaten-Profil ein.

 • Reagieren Sie schnell.

WIE SICH UNTERNEHMEN BEI  
POTENZIELLEN NEUEN MITARBEITERN  
BEWERBEN KÖNNEN

STEUERTERMINE  |  AUGUST 2022

Stand: 11.7.2022

Wie ist die neue Steuer-
befreiung für Energieein- 
speisung von Photovoltaik- 
anlagen geregelt?
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Einkünfte aus der Einspeisung von elektrischer Energie aus 
Photovoltaikanlagen in das öffentliche Netz stellen grundsätz-
lich Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar, die steuerpflichtig sind, 
sofern der Veranlagungsfreibetrag von € 730,00 überschritten 
wird. Durch die gestiegenen Energiepreise wären viele private 
Photovoltaikbesitzer mit der Abgabe von Steuererklärungen 
konfrontiert.

Durch eine gesetzliche Änderung im Abgabenänderungsge-
setz 2022 wurden ab der Veranlagung 2022 Einkünfte natür-
licher Personen aus der Einspeisung von bis zu 12.500 kWh 
elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen von der Einkom-
mensteuer befreit, wenn die Engpassleistung der jeweiligen 
Anlage die Grenze von 25 kWp nicht überschreitet.

Die Erläuterungen zur Gesetzesänderung führen dazu unter 
anderem aus, dass bei Überschreiten der 12.500  kWh eine 
anteilige Befreiung zur Anwendung kommt (im Sinne eines 
Freibetrages). Der Freibetrag bezieht sich auf den einzelnen 
Steuerpflichtigen. Wird eine Anlage von mehreren Personen 
betrieben, steht der Freibetrag somit mehrmals zu. Ist ande-
rerseits ein Steuerpflichtiger an mehreren Anlagen beteiligt, 
steht ihm der Freibetrag nur einmal zu. 

VERBRAUCHERPREISINDIZES

Fälligkeitsdatum 16. August 2022

USt, NoVA, WerbeAbg  für Juni 

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für Juli

Kammerumlage, Kfz-Steuer  für II. Quartal 2022

ESt- und KÖSt-Vorauszahlung  für III. Quartal 2022

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

Juni 2022 8,7 111,5 120,6

Mai 2022 7,7 110,0 119,0

April 2022 7,2 109,1 118,0
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